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(sh/yd) Eine weitere Position 
der jährlichen Betriebskostenab-
rechnung sind die Kosten der 
Müllbeseitigung, die laut Be-
triebskostenverordnung zu den 
umlegbaren Kosten gehören.
Die Veranlagung und Erhebung 
der Müllgebühren erfolgt über die 
jährlichen Abgabenbescheide des 
Landkreises Güstrow.

Dem Landkreis Güstrow entste-
hen für die Beseitigung unseres 
Mülls, wie z. B. Haus-, Bio- und 
Sperrmüll sowie sonstiger Abfäl-
le, jährliche Kosten. Diese be-
tragen neben den anfallenden 
Personal- und sonstigen betrieb-
lichen Aufwendungen 85 % der 
Gesamtkosten. 

Die Verteilung der dem Landkreis 
entstandenen Gesamtkosten er-
folgt über das Tonnenvolumen pro 
Person, welches über die Satzung 
des Landkreises Güstrow geregelt 
ist. Diese besagt, dass pro Person 
und Woche mindestens 10 Liter 
Restmüll und 10 Liter Biomüll ab-
genommen werden müssen. 

Auf Antrag des Anschlusspfl ichti-
gen kann bei Biomüll die Mindest-
anschlusspfl icht auf 5 Liter ver-
mindert werden. Dies ist bei der 
Wohnungsgesellschaft Güs-
trow der Fall, da  die Pfl ege der 
Außenanlagen durch die Firma 
FRG Hansa GmbH übernommen 
wurde.

Durch unsachgemäßes Sortieren 
seitens der Mieter kann sich aber 
auch die Literzahl pro Person und 
Woche wesentlich erhöhen. Dies 
ist leider an vielen Standorten der 
Wohnungsgesellschaft Güs-
trow der Fall. 
So wird z. B. der Grüne Punkt nicht 
richtig in die dafür bereit gestell-
ten gelben Container sortiert und 
muss deshalb als Restmüll kos-

tenpfl ichtig (derzeit 50 Euro pro 
Kippung) entsorgt werden. Wie 
schon mehrfach informiert, gehö-
ren nur die mit dem Grünen Punkt 
gekennzeichneten Abfälle in die 
gelben Container bzw. Tonnen.

Aber auch die Restmüllcontainer/ 
-tonnen sind voll mit Papier und 
Flaschen, wofür oftmals in un-
mittelbarer Nähe die kostenlosen 
Iglustandorte für Papier und Glas 
bereitstehen.
Die Erlöse aus dem Verkauf des 
eingesammelten Altpapiers aus 
den Iglustandorten fl ießen in die 
Abfallentsorgungsgebühr des Ei-
genbetriebes Abfallwirtschaft des 
Landkreises Güstrow ein und tra-
gen somit zur Gebührenstabi-
lität bzw. –senkung bei. 

Für die Entsorgung des Papiers 
stehen außerdem seit kurzem 
auch an vielen Müllstandorten der 
Wohnungsgesellschaft Gü-
strow zusätzliche kostenfreie 
blaue Container bzw. Tonnen der 
Firma Veolia zur Verfügung. Dies 
betrifft vor allen Dingen die Be-
reiche, die nicht unmittelbar  ei-
nen Iglustandort in der Nähe ha-
ben. 
Eine weitere Möglichkeit der rich-
tigen Müllentsorgung bieten auch 
die Wertstoffhöfe im Pfahlweg und 
Rövertannen, auf denen unter an-
derem kostenpfl ichtig Sperrmüll 
abgegeben werden kann. Schrott, 

Batterien und schadstoffhaltige 
Abfälle sind hier für Privathaus-
halte kostenlos. Gleichfalls besteht 
auch die Möglichkeit, über die 
Ihnen bekannte Sperrmüllkarte 
sperrige Abfälle, die im 
Haushalt anfallen und 
wegen ihrer Größe und Beschaf-
fenheit nicht in die Restmüllbehäl-
ter passen, kostenlos abholen zu 
lassen. Sperrmüllkarten sind zum 
Beispiel im Geschäftshaus und 
in den Stadtteilbüros der Woh-
nungsgesellschaft Güstrow 
sowie bei der Abfallwirtschaft des 
Landkreises Güstrow und auf den 
Wertstoffhöfen erhältlich. Um die 
Höhe der Müllkosten zu beeinfl us-
sen, ist es somit notwendig, die 
verschiedenen Müllarten richtig 
zu sortieren, denn alles was nicht 

in der Hausmülltonne landet, 
muss auch nicht entsorgt und be-
zahlt werden.
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Papier und Flaschen sind ausschließlich in die kostenlosen Flaschenbehälter am 
Objekt (Foto links) oder den Iglustandorten, die sich an vielen Standorten in Güs-
trow befi nden - siehe auch unter www.wgg-guestrow.de, zu entsorgen.

Leider immer noch ein großes Pro-
blem, Sperrmüll, der viel zu früh raus-
gestellt wurde und somit Fremdent-
sorger zum Dazustellen animiert.


